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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/KE009/T.1024 Bildungsbüro IV/007/2014 
 

Konzept zur Fortschreibung des Erlanger Bildungsberichts 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Kultur- und Freizeitausschuss 12.11.2014 Ö Gutachten  

Bildungsausschuss 13.11.2014 Ö Gutachten  

Jugendhilfeausschuss 20.11.2014 Ö Gutachten  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

03.12.2014 Ö Gutachten  

Stadtrat 11.12.2014 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 30-S, Amt 40, Amt 42, Amt 43, Amt 44, Amt 47, Amt 51 
 
 

I. Antrag 
 
 
Unter Federführung von Referat IV wird ein Bildungsbericht unter besonderer Berücksichtigung der 
Themen Ganztagsbildung und Übergang Schule-Beruf erstellt. 
 
Dem vorgelegten Konzept für ein kommunales Bildungsmonitoring wird zugestimmt. 
 
Die mit HFPA-Beschluss vom 20. November 2013 zur Fortschreibung des Bildungsberichts zur 
Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 50.000 Euro werden hiermit freigegeben.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Bildung ist einer der zentralen Schlüssel für die soziale und ökonomische Entwicklung der Ge-
sellschaft. Dabei betreffen bildungspolitische Entscheidungen nicht nur die Bundes- oder Lan-
desebene. Bei vielen Fragestellungen im Bildungsbereich, etwa der Gestaltung der frühkindli-
chen Bildung, der Schulsozialarbeit, der schulischen Infrastruktur, der kulturellen oder der Ju-
gendbildung, fallen Zuständigkeiten in zunehmendem Maße an die Städte. Aus diesem Grund 
greifen viele Kommunen auf eine datenbasierte Planung und Steuerung von Entwicklungen im 
Bildungswesen zurück. 
Die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Bildungsfragen auf kommunaler Ebene wurde 
bereits 2007 in der Aachener Erklärung sowie im November 2012 in der Münchner Erklärung 
des Deutschen Städtetags bekräftigt. 

 
Um Informationen über Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge von 
Bildungsprozessen zu erhalten, ist die Etablierung eines kommunalen Bildungsmonitorings 
notwendig. Unter Bildungsmonitoring versteht man einen kontinuierlichen, überwiegend daten-
gestützten Beobachtungs- und Analyseprozess des Bildungssystems insgesamt sowie einzel-
ner seiner Bereiche. Ein Bildungsbericht ist Bestandteil und wichtigstes Ergebnis des Bil-
dungsmonitorings und liefert eine bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, prob-
lemorientierte und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte Darstellung über die Bildungssi-
tuation vor Ort. 
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Im Rahmen der Erlanger Bildungsoffensive erschien 2011 erstmals ein Bildungsbericht in Form 
einer Materialsammlung, die die Bildungssituation in Erlangen umfassend darstellen sollte. Al-
lerdings enthielt der Bericht keine Handlungsempfehlungen, sondern beschränkte sich auf die 
Präsentation statistischen Datenmaterials. 

 
Der 2. Erlanger Bildungsbericht setzt hier an und verfolgt das Ziel, den Bericht durch eine stra-
tegische Ausrichtung qualitativ weiterzuentwickeln. Der 2. Bildungsbericht soll Informationen 
darstellen, die für die Situation in Erlangen steuerungsrelevant sind und Handlungsempfehlun-
gen enthalten. 

 
Am 20. November 2013 hat der HFPA im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, für 
die Erstellung eines Bildungsberichts 50.000 Euro für das Jahr 2014 zur Verfügung zu stellen, 
mit der Maßgabe, dass die Mittel freigegeben werden, wenn seitens der Verwaltung ein Kon-
zept vorgelegt wird. In der Sitzung des HFPA vom 19.03.2014 wurde die Beschlussfassung in 
den neuen Stadtrat vertagt. 
 
Bis zum 1. Quartal 2016 soll der Bildungsbericht auf Grundlage des vorhandenen Datenmate-
rials erstellt und dem Stadtrat vorgelegt werden. 
 
Folgende Ziele sollen mit dem Bildungsbericht erreicht werden: 
- Gewinnung von steuerungsrelevanten Informationen über die Bildungslandschaft in 

Erlangen, insbesondere hinsichtlich der Schwerpunkte Ganztagesbildung und Übergang 
Schule - Beruf;  

- Schaffung von Transparenz innerhalb der Erlanger Bildungslandschaft unter Aufzeigen der 
bestehenden Vernetzungen und Verzweigungen; 

- Information der (bildungspolitischen) Öffentlichkeit über Rahmenbedingungen, Vorausset-
zungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge von Bildungsprozessen; 

- Identifikation und Analyse von Problemen und Schwachstellen; Aufzeigen von Überschnei-
dungen bzw. Überangeboten als Grundlage zur Erarbeitung und Realisierung von passge-
nauen Angeboten und Maßnahmen; 

- Entwicklung von Handlungsempfehlungen; 
- Erarbeitung einer innerhalb der Stadtverwaltung abgestimmten und fortschreibbaren Sys-

tematik, auf die künftige Bildungsberichte aufbauen können; 

Die Bildungsberichterstattung hat nur dann einen Mehrwert, wenn sie kontinuierlich erfolgt. Ein 
einzelner Bildungsbericht kann nur eine Momentaufnahme liefern. Um einen Nutzen für Chan-
cengerechtigkeit und Nachhaltigkeit in der Erlanger Bildungspolitik zu erzielen, ist eine kontinu-
ierliche Bildungsberichterstattung erforderlich. Sie ist es, die Vernetzungen und Überschnei-
dungen aufzeigt, Veränderungen sichtbar und eingeleitete Maßnahmen und Projekte überprüf-
bar macht. 

 
 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Der Bildungsbericht basiert analog dem nationalen Bildungsbericht auf einem Bildungsver-
ständnis, das die individuelle Ebene ebenso einschließt wie die gesellschaftliche, das sich am 
Leitgedanken von „Bildung im Lebenslauf“ orientiert und einem stringenten empirischen Indika-
torenansatz auf der Basis amtlicher Daten folgt. Ziel ist der Aufbau einer indikatorengestützten 
Systematik, anhand derer sich der Bildungsbericht regelmäßig fortschreiben lässt. Durch die 
Verwendung von Indikatoren, wie zum Beispiel Aussagen über Qualität der frühkindlichen Bil-
dung oder der Übergänge von der Schule in den Beruf, können systematische und wiederhohl-
bare Informationen gewonnen werden. Die Abteilung Statistik erarbeitet dazu eine Indikatoren-
liste zu allen Themen des Bildungsberichts. 
 
Für den Erlanger Bildungsbericht wird auf bereits vorhandenes statistisches Datenmaterial zu-
rückgegriffen, wo erforderlich werden gezielte Befragungen bzw. eigene statistische Erhebun-
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gen erfolgen. Die Stabsstelle Strategisches Übergangsmanagement übernimmt die Federfüh-
rung für die Schulabsolventinnen-/Schulabsolventenbefragung, die im Jahr 2015 durchgeführt 
werden soll. Zudem werden Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung und der Jugendhilfe-
planung einfließen.  

 
Der 2. Bildungsbericht legt den Schwerpunkt auf die Darstellung von formalen Bildungsange-
boten in Erlangen. Non-formale Bildung z.B. in Form von Weiterbildung, Lernen im Erwachse-
nenalter, kulturelles Lernen, Lernen in sozio-kulturellen Einrichtungen und im Bereich der Ju-
gendarbeit sind, was datengestützte Darstellung mittels Indikatoren und Kennziffern angeht, 
Neuland für nahezu jeden Bildungsbericht. Daher wird aus pragmatischen Gründen eine ver-
tiefte Behandlung zurückgestellt, ist aber für den Folgebericht vorgesehen. 
 
Um die Vergleichbarkeit des Berichts zu gewährleisten, orientiert sich der Bericht analog dem 
Vorgehen des Nürnberger Bildungsbüros an Definitionen und Indikatoren, die auch im nationa-
len Bildungsbericht verwendet werden. 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Unter der Federführung von Referat IV wird eine Lenkungsgruppe zur Erstellung des Bildungs-
berichts eingerichtet, die den Prozess offen und konstruktiv begleitet. Folgende Dienststellen 
der Stadt Erlangen werden in der Lenkungsgruppe mitarbeiten: 
- Ref. IV 
- Ref. IV/ Bildungsbüro inklusive Strategisches Übergangsmanagement 
- Amt 30 - S 
- Amt 40 
- Amt 42 
- Amt 43 
- Amt 44 
- Amt 47 
- Amt 51 
Darüber hinaus gehören der Lenkungsgruppe ein Vertreter des Lehrstuhls für Pädagogik der 
FAU sowie der Schulleiter des CEG an. Bei Bedarf können weitere Dienststellen (insbesondere 
die Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement) oder externe Experten eingebunden 
werden. 
 
Es werden Kompetenzteams zu den Themen „Übergang Schule - Beruf“, „Soziales“ und 
„Ganztagsbildung“ gebildet, die im intensiven Kontakt mit Amt 30-S die erhobenen Daten dis-
kutieren und fachlichen Input zu den einzelnen Bildungsphasen geben. Die Kompetenzteams 
sind für die Entwicklung des Indikatorensets sowie für die Entwicklung von Handlungsempfeh-
lungen von großer Bedeutung. 

 
Ab Januar 2015 nimmt die Transferagentur kommunales Bildungsmanagement, die bei der Eu-
ropäischen Metropolregion Nürnberg angesiedelt ist, die Arbeit auf. Sie soll Kommunen und 
Landkreise beim Aufbau bzw. der Weiterentwicklung eines kommunalen Bildungsmanage-
ments und einer datengestützten Bildungsberichterstattung unterstützen. Dazu werden Kom-
munen nach einer eingehende Bestands- und Bedarfsermittlung mit anschließender Zielformu-
lierung begleitet. Grundlage bilden erprobte und zukunftsweisende Ansätze eines datenbasier-
ten kommunalen Bildungsmanagements bei Städten, die insbesondere wie Nürnberg am Bun-
desprogramm „Lernen vor Ort“ teilgenommen haben. Eine intensive Zusammenarbeit wird an-
gestrebt. Referat IV hat dazu bereits das Interesse an einer Pilotpartnerschaft angemeldet. 
 
Die Etablierung eines umfassenden kommunalen Bildungsmonitorings bei der Stadt Erlangen 
über 2015 hinaus mit den erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen wird ange-
strebt. 
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4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Ein Mitarbeiter von Amt 30-S (Statistik) wird für die Erarbeitung des Bildungsberichts abgestellt. 
Um die Personallücke zu schließen, wird eine zusätzliche Kraft befristet bei Amt 30-S einge-
stellt. 
 

 Der Betrag i.H. von 50.000 Euro ist aus der früheren Zuständigkeit von Amt 13 dem Budget 
von Amt 47 zugeordnet worden. 

 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € 50 000,00 bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

 

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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